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 Veröffentlicht am 16.01.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

67 Versorgungsrecht

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

OFG §16 Abs1;

OFG §3 Abs1;

Rechtssatz

Beweisanträgen ist stattzugeben, falls dies im Interesse der Wahrheits;ndung notwendig erscheint. Daraus folgt, daß

Beweisanträge nur abgelehnt werden dürfen, wenn die Beweistatsachen als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht

ankommt oder das Beweismittel - ohne unzulässige Vorwegnahme der Beweiswürdigung - untauglich ist.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Erheblichkeit des BeweisantragesSachverhalt Sachverhaltsfeststellung Freie

Beweiswürdigung Vorweggenommene antizipative BeweiswürdigungAblehnung eines Beweismittels
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